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Du hast bereits Infos zum Thema Alkohol erhalten. 

Jetzt lernst Du etwas über Mix-Getränke. 

Lies Dir nun den Text durch. 

 

Was sind Mix-Getränke? 
 

Mix-Getränke sind gemischte Getränke: 

Sie bestehen aus einem Mix von Alkohol mit anderen Getränken. 

 

Ganz bekannt sind Mix-Getränke aus Bier und Limonade. 

Man sagt dazu zum Beispiel Radler. 

Sie sind jedoch nicht so harmlos, wie sie aussehen. 

Radler können gefährlich sein. 

 

Der Alkohol-Gehalt von Bier-Mix-Getränken liegt zwischen 2,5 Prozent 

und 6 Prozent. 

Die Prozent-Zahl gibt den Anteil an Alkohol in Getränken an.  
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Auch Cocktails sind Mix-Getränke. 

Hier wird Alkohol mit süßen Getränken gemischt. 

Alkoholische Getränke sind zum Beispiel Rum oder Vodka. 

Süße Getränke sind zum Beispiel: 

• Säfte 

• Limonaden 

• Cola 

• Energy-Drinks 

 

Viele Menschen unterschätzen die Wirkung von den Mix-Getränken. 

Sie denken: 

Mix-Getränke sind nicht gefährlich. 

Warum unterschätzen viele Menschen die Wirkung 

von den Mix-Getränken? 

Mix-Getränke schmecken oft sehr süß. 

Fast wie Limonade. 

Man schmeckt den Alkohol nicht. 

Viele Menschen trinken deshalb zu viel. 

Daher sind Mix-Getränke so gefährlich.  
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